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Sprechzeiten Bürgermeister

Di.	 14:00	–	18:00	Uhr	
	 und	nach	Vereinbarung

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Di.	 09:30	–	12:00	Uhr
	 14:00	–	18:00	Uhr
	 und	nach	Vereinbarung

Öffnungszeiten Meldebehörde

Di.	 09:30	–	12:00	Uhr
	 14:00	–	18:00	Uhr
	 und	nach	Vereinbarung

Foto:	Silke	Knöfler

Bauernregel: 
Menschensinn und Juniwind, 

ändern sich oft 

sehr geschwind.

Liebe	Bürgerinnen	und	Bürger,
mit	diesem	beeindruckenden	Naturschauspiel	über	Neukirchen	möchten	wir	
den	Sommer	begrüßen.	
Der	Regenbogen	hat	in	der	Kulturgeschichte	der	Menschheit	deutliche	Spu-
ren	hinterlassen,	ob	als	künstlerische	Darstellung	oder	als	Symbolik	in	Re-
ligion	und	Mythologie.	Diese	Naturerscheinung	ist	durchweg	mit	positiven	
Attributen	versehen	und	dabei	sieht	es	noch	richtig	schön	aus.	Ich	persönlich	
empfinde	den	Regenbogen	als	Symbol	der	Hoffnung.
In	diesem	Sinne	wünsche	ich	Ihnen	einen	schönen	Frühsommer.	
Bürgermeister Holger Quellmalz
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Amtlicher Teil

Sprechstunde des Bürgermeisters
Die	Sprechzeiten	des	Bürgermeisters	finden	regulär	jeden	Diens-
tag,	14:00	bis	18:00	Uhr,	statt.	Aufgrund	zahlreicher	Projekte	und	
Außentermine	kann	jedoch	nicht	immer	gewährleistet	werden,	
dass	der	Bürgermeister	die	gesamte	Zeit	über	vor	Ort	ist.
Um	unnötige	Wege	zu	vermeiden,	bitten	wir	Sie	darum,	vorher	
einen	Termin	zu	vereinbaren	–	per	Telefon	037608	22926	oder	
E-Mail	an	info@gemeindeoberwiera.de.	Wir	danken	Ihnen	für	
Ihr	Verständnis.	

Einladung 
zur nächsten Sitzung des Gemeinderates  

der Gemeinde Oberwiera
Die	nächste	Sitzung	des	Gemeinderates	der	Gemeinde	Ober-
wiera	findet	am Mittwoch, dem 21. Juni 2023, um 19:00 Uhr, 
im	Gemeindezentrum	ehem.	Küche	statt.	Die	Tagesordnung	
wird	an	der	Verkündigungstafel	am	Gemeindeamt	Oberwiera,	
Hauptstraße	19,	und	auf	der	Internetseite	der	Gemeinde	Ober-
wiera	www.gemeindeoberwiera.de	/	Gemeinde	Nachrichten	/	
Sitzung	des	Gemeinderates	/	Informieren	(Einladung	mit	Da-
tum	anklicken)	veröffentlicht.

Störungsrufnummern von MITNETZ STROM
Damit	Sie	im	Störungsfall	schnellstmöglich	Hilfe	erhalten,	bitte	
unter	der	kostenlosen	Störungsrufnummer (Mo. bis So.: 00:00 
– 24:00 Uhr) der MITNETZ STROM: 0800 2305070 anrufen.	
Ergänzend	ist	es	unter	www.stromausfall.de	möglich,	Störungen	
online	zu	melden.
Weiterhin	besteht	unter	www.mitnetz-strom.de/stromausfall	die	
Möglichkeit	anhand	Ihrer	Postleitzahl	zu	prüfen,	ob	eine	Versor-
gungsunterbrechung	geplant	ist	bzw.	uns	aktuell	eine	Störung	
bekannt	ist.	Bitte heben Sie sich diese Nummern gut auf.

Bekanntmachung 
der Betriebskosten der Gemeinde Oberwiera  
für das Jahr 2022 nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG

Die	Bekanntmachung	der	Betriebskosten	der	Gemeinde	Ober-
wiera	für	das	Jahr	2022	gemäß	§	14	Abs.	2	SächsKitaG	wird	in	
der	Zeit	vom 30. Mai bis 16. Juni 2023	an	der	Verkündungsta-
fel	der	Gemeinde	Oberwiera,	Hauptstraße	19,	veröffentlicht.
Holger Quellmalz, Bürgermeister der Gemeinde Oberwiera

Schlüsselabgabe Turnhalle
Hiermit	fordern	wir	alle	Vereine	bzw.	alle,	die	einen	Schlüssel	
zur	Turnhalle	haben,	auf,	diesen	umgehend	in	der	Gemein-
deverwaltung	abzugeben.	Die	Schlüssel	können	auch	in	den	
Briefkasten	geworfen	werden	(bitte	mit	Name).	
Nach	dem	Umbau	wird	es	eine	neue,	moderne	Schließanlage	
geben.

Schiedsstelle in Waldenburg
Der	Sprechtag	der	Schiedsstelle	der	Stadt	Waldenburg	findet	
nach	vorheriger	telefonischer	Vereinbarung	statt.	Bitte	melden	
Sie	sich	bei	Bedarf	unter	Tel.	037608	123-0.

Beschlüsse des Gemeinderates 
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberwiera hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung vom 24. Mai 2023 folgende Beschlüsse 
gefasst:
B 01/05/23: Die	Amtszeit	der	für	die	Geschäftsjahre	2019	bis	
2023	gewählten	Schöffen	endet	am	31.	Dezember	2023.	Gemäß	
§	36	Gerichtsverfassungsgesetz	(GVG)	stellt	die	Gemeinde	in	
jedem	fünften	Jahr	eine	Vorschlagsliste	für	Schöffen	auf.	Die	
Vorschlagsliste	muss	Familienname,	Vornamen,	ggf.	einen	vom	
Familiennamen	 abweichenden	 Geburtsnamen,	 Geburtsjahr,	
Wohnort	einschließlich	Postleitzahl	sowie	Beruf	der	vorgeschla-
genen	Personen	enthalten.	Der	Vizepräsident	des	Landgerichts	
Zwickau	hat	mit	Schreiben	vom	9.	März	2023	mitgeteilt,	dass	
dem	 Amtsgericht	 Hohenstein-Ernstthal	 von	 der	 Gemeinde	
Oberwiera	mindestens	1	(ein)	Schöffe	vorzuschlagen	ist.
Aufgrund	eines	Bewerberaufrufes	hat	sich	bis	zum	5.	Mai	2023	
insgesamt	1	(ein)	Bewerber	gemeldet.
Die	einzelnen	Mitglieder	des	Gemeinderats	haben	während	
der	Sitzung	noch	das	Recht,	weitere	personelle	Vorschläge	zu	
machen.	Bei	ergänzenden	Vorschlägen	in	der	Sitzung	muss	der	
Vorschlagende	die	notwendigen	Daten	des	Vorgeschlagenen	
angeben	können.
Voraussetzung	für	die	Bekleidung	des	Amtes	als	Schöffin	oder	
Schöffe	ist	die	deutsche	Staatsangehörigkeit	(§	31	GVG).
Nach	§	32	GVG	unfähig	zu	dem	Amt	eines	Schöffen	sind:	
1.	 Personen,	die	infolge	Richterspruchs	die	Fähigkeit	zur	Be-

kleidung	öffentlicher	Ämter	nicht	besitzen	oder	wegen	einer	
vorsätzlichen	Tat	zu	einer	Freiheitsstrafe	von	mehr	als	sechs	
Monaten	verurteilt	sind;

2.	 Personen,	gegen	die	ein	Ermittlungsverfahren	wegen	einer	
Tat	schwebt,	die	den	Verlust	der	Fähigkeit	zur	Bekleidung	
öffentlicher	Ämter	zur	Folge	haben	kann.

Nach	§	33	GVG	sollen	zu	dem	Amt	eines	Schöffen	nicht	berufen	
werden:	
1.	 Personen,	die	bei	Beginn	der	Amtsperiode	das	 fünfund-

zwanzigste	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben	wür-
den;

2.	 Personen,	die	das	siebzigste	Lebensjahr	vollendet	haben	
oder	es	bis	zum	Beginn	der	Amtsperiode	vollenden	wür-
den;

3.	 Personen,	die	zur	Zeit	der	Aufstellung	der	Vorschlagsliste	
nicht	in	der	Gemeinde	wohnen;

4.	 Personen,	die	aus	gesundheitlichen	Gründen	für	das	Amt	
nicht	geeignet	sind;

5.	 Personen,	 die	 mangels	 ausreichender	 Beherrschung	 der	
deutschen	Sprache	für	das	Amt	nicht	geeignet	sind;

6.	 Personen,	die	in	Vermögensverfall	geraten	sind.
Nach	§	34	GVG	sollen	zu	dem	Amt	eines	Schöffen	ferner	nicht	
berufen	werden:	
1.	 der	Bundespräsident;
2.	 die	Mitglieder	der	Bundesregierung	oder	einer	Landesre-

gierung;
3.	 Beamte,	die	jederzeit	einstweilig	in	den	Warte-	oder	Ruhe-

stand	versetzt	werden	können;
4.	 Richter	und	Beamte	der	 Staatsanwaltschaft,	Notare	und	

Rechtsanwälte;
5.	 gerichtliche	Vollstreckungsbeamte,	Polizeivollzugsbeamte,	

Bedienstete	des	Strafvollzugs	sowie	hauptamtliche	Bewäh-
rungs-	und	Gerichtshelfer;
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6.	 Religionsdiener	und	Mitglieder	 solcher	 religiösen	Verei-
nigungen,	die	satzungsgemäß	zum	gemeinsamen	Leben	
verpflichtet	sind.

Aus	den	oben	genannten	und	formalen	Gründen	konnten	kei-
ne	Bewerber	festgestellt	werden,	die	ungeeignet	sind,	in	die	
Vorschlagsliste	aufgenommen	zu	werden.	Somit	kann	insge-
samt	ein	Bewerber	in	die	Vorschlagsliste	der	Gemeinde	Ober-
wiera	für	das	Schöffenamt	aufgenommen	werden.
Für	die	Aufnahme	in	die	Liste	 ist	die	Zustimmung	von	zwei	
Dritteln	der	anwesenden	Mitglieder	des	Gemeinderates,	min-
destens	jedoch	der	Hälfte	der	gesetzlichen	Zahl	der	Mitglieder	
des	Gemeinderates	erforderlich.	
Die	Liste	 in	der	Anlage	zum	Beschluss	 ist	 in	alphabetischer	
Reihenfolge	erstellt.	Die	Berufs-	und	Tätigkeitsangaben	wur-
den	entsprechend	der	Angabe	im	Bewerbungsformular	der	
Kandidatinnen	und	Kandidaten	übernommen.
Sofern	kein	Gemeinderatsmitglied	widerspricht,	kann	zum	ei-
nen	offen	gewählt	und	zum	anderen	über	die	gesamte	Vor-
schlagsliste	in	einer	einzigen	Wahl	beschlossen	werden.
Gemäß	der	Gemeinsamen	Verwaltungsvorschrift	des	Säch-
sischen	 Staatsministeriums	 der	 Justiz	 und	 für	 Demokratie,	
Europa	und	Gleichstellung	und	des	Sächsischen	Staatsmini-
steriums	des	Innern	zur	Vorbereitung	und	Durchführung	der	
Wahl	und	Berufung	der	Schöffinnen	und	Schöffen	sowie	Ju-
gendschöffinnen	und	 Jugendschöffen	 (VwV	Schöffen-	und	
Jugendschöffenamt	–	VwV	Schöffenamt)	vom	3.	Januar	2023	
(SächsABl.	S.	93)	ist	die	Vorschlagsliste	bis	zum	30.	Juni	2023	
von	der	Gemeinde	Oberwiera	aufzustellen.
Nach	Zustimmung	des	Gemeinderats	wird	die	Vorschlagslis-
te	mit	den	bestätigten	Bewerberinnen	und	Bewerbern	eine	
Woche	lang	zu	jedermanns	Einsicht	in	der	Gemeindeverwal-
tung	ausliegen.	Der	Zeitpunkt	der	Auslegung	wird	öffentlich	
bekannt	gemacht	und	ist	vom	10.	bis	24.	Juli	2023	vorgese-
hen.
Gegen	die	Vorschlagsliste	kann	gemäß	§	37	GVG	binnen	einer	
Woche	nach	Schluss	der	Auflegung	schriftlich	oder	persönlich	
zu	Protokoll	im	Rathaus	der	Stadt	Waldenburg,	Markt	1,	08396	
Waldenburg,	 Einspruch	ausschließlich	mit	der	Begründung	
erhoben	werden,	dass	in	die	Listen	Personen	aufgenommen	
wurden,	die	nach	einem	der	Gründe	aus	den	§§	32	bis	34	GVG	
nicht	aufgenommen	werden	durften	oder	sollten.	Über	den	
Einspruch	entscheidet	der	Schöffenwahlausschuss	des	Amts-
gerichts	Hohenstein-Ernstthal.
Nach	Ablauf	der	Einspruchsfrist	übersendet	der	Bürgermeis-
ter	die	Vorschlagsliste	nebst	den	Einsprüchen	bis	spätestens	
15.	August	2023	an	das	Amtsgericht	Hohenstein-Ernstthal.
Der	Schöffenwahlausschuss	nimmt	im	Herbst	2023	die	eigent-
liche	Wahl	der	Schöffinnen	und	Schöffen	für	die	Amtsperiode	
2024	bis	2028	vor.
Anlage:	Vorschlagsliste	der	Gemeinde	Oberwiera	für	die	Schöf-
fenwahl
Beschlussvorschlag:	Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Ober-
wiera	beschließt	in	seiner	Sitzung	am	24.	Mai	2023	die	in	der	
Anlage	 aufgeführten	 Bewerber	 und	 Bewerberinnen	 für	 ein	
Schöffenamt	in	die	Vorschlagsliste	der	Gemeinde	Oberwiera	
aufzunehmen.
B 02/05/23: Beschlussfassung	über	die	Zustimmung	zur	Er-
richtung	 und	 zum	 Betrieb	 einer	 Windenergieanlage	 (WEA	
Oberwiera	2)	 in	der	Gemarkung	Harthau	gem.	§	84	Abs.	5	
SächSBO

Die	Wowa	GmbH	&	Co.	KG	beabsichtigt	neben	der	bereits	
genehmigten	Windenergieanlage,	Gemarkung	Niederwiera	
(WEA	Oberwiera	1)	die	Beantragung	einer	Genehmigung	zur	
Errichtung	und	zum	Betrieb	einer	weiteren	Windenergiean-
lage	(WEA	Oberwiera	2)	in	der	Gemeinde	Oberwiera,	Ortsteil	
Harthau,	Gemarkung	Harthau	(siehe	Lageplan).	Bei	der	Wind-
energieanalage	handelt	es	sich	um	das	gleiche	Modell	wie	
schon	in	Niederwiera,	eine	Vestas	V162,	Nabenhöhe	169	m,		
6	MW	oder	6.2	MW,	Rotordurchmesser	162	m.	Lageplan	(An-
lage	1).
Die	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	wurde	am	1.	Juni	2022	
novelliert,	und	die	Änderungen	sind	seit	dem	8.	Juni	2022	in	
Kraft.	Wesentliche	Neuregelungen	betreffen	wichtige	Themen	
wie	die	Energiewende	und	die	Klimaneutralität	sowie	mehrere	
Erleichterungen	und	Vereinfachungen	beim	Bauen.	
Die	Wowa	GmbH	&	Co.	KG	benötigt	daher	nunmehr	nach		
§	84	Abs.	5	der	neuen	Sächsischen	Bauordnung	die	Zustim-
mung	der	Gemeinde	Oberwiera,	da	das	Vorhaben	auf	dem	Ge-
biet	der	Gemeinde	Oberwiera	mit	einem	Abstand	von	weniger	
als	1.000	m	zu	Wohngebäuden	auf	dem	Gebiet	der	Gemeinde	
geplant	ist.	
Die	Zustimmung	erfolgt	durch	Beschluss	des	Gemeinderates.	
Der	Beschluss	ist	öffentlich	bekannt	zu	machen.	
Beschluss:	 Der	 Gemeinderat	 der	 Gemeinde	 Oberwiera	 be-
schließt	in	seiner	Sitzung	am	24.	Mai	2023	dem	Vorhaben	der	
Wowa	GmbH	&	Co.	KG	über	die	Beantragung	einer	Genehmi-
gung	zur	Errichtung	und	dem	Betrieb	einer	Windenergiean-
lage	in	der	Gemarkung	Harthau,	auf	dem	Flurstück	77	gemäß	
Lageplan	mit	einem	Abstand	von	mindestens	750	m	von	der	
Mitte	des	Mastfußes	bis	zum	nächstgelegenen	Wohngebäude	
in	Harthau	zuzustimmen.	

Austräger gesucht!
Wir	suchen	ab	Juni	2023	jemanden,	der	die	Wierataler	Nach-
richten	für	das	Gebiet	Oberwiera	mit	Holzhäuser	austrägt.
Wer	Interesse	hat	meldet	sich	bitte	in	der	Gemeindeverwal-
tung	Oberwiera	unter	Tel.	037608	22926	oder	per	Mail	an	
redaktion@gemeindeoberwiera.de

Ausschreibung
Für	das	Bauvorhaben	„Revitalisierung Mehrzweckhalle Ober-
wiera“ werden	weitere	Bauleistungen	ausgeschrieben.	Diese	
sind	in	drei	Lose	aufgeteilt,	die	da	wären:
Los	8		 Holz-	und	Trockenbauarbeiten
Los	14		 Fliesenlegearbeiten
Los	15		 Türen	und	Tore	innen
Weitere	Informationen	darüber	sind		
bei	der	Architektin	Elisabeth	Scholz
Dipl.-Ing.	Elisabeth	Scholz	Architektin
Crotenlaider	Weg	19	•	08393	Meerane
Telefon:		03764	49	313
Fax:		 03764	49	315
E-Mail:		 ab-scholz@t-online.de
und	im	Ausschreibungsportal	des	Bundesverwaltungsamtes	
erhältlich.
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Information des Bürgermeisters
Liebe	Bürgerinnen	und	Bürger	der	Gemeinde	Oberwiera,
in	den	letzten	Monaten	fanden	sich	immer	wieder	Presseartikel	
zu	Untreuevorwürfen	gegenüber	meines	Vorgängers,	Herrn	
Geringswald.	Da	es	sich	um	ein	laufendes	Verfahren	handelt	
bzw.	handelte,	äußerte	 ich	mich	hierzu	nur	sehr	zurückhal-
tend.	Dies	werde	 ich	 in	Zukunft	auch	so	beibehalten,	doch	
halte	ich	es	für	meine	Pflicht,	 in	unserem	Amtsblatt	darüber	
zu	informieren.	
Der	Grund	für	das	eingeleitete	Strafverfahren	 ist	der	Rech-
nungshofbericht	2018	(siehe	anschließend).	Die	Kriminalpolizei	
Zwickau	ging	ab	2020	den	Erkenntnissen	dieses	Berichtes	nach	
und	begann	mit	ihren	Ermittlungen.	Dies	führte	die	Beamten	
im	Februar	2020	nach	Oberwiera	und	es	wurden	neben	Stun-
denzetteln	auch	Gemeinderatsbeschlüsse	und	verschiedene	
Verträge	gesichtet	und	gesichert.	
An	dieser	Stelle	gilt	noch	einmal	klar	zu	sagen:	Die	Ermitt-
lungen	der	Polizei	sind	auf	Grund	des	Rechnungshofberichtes	
zu	Stande	gekommen,	eine	Anzeige	oder	sonstige	Aktivitäten	
von	Seiten	der	Gemeinde,	der	Stadt	Waldenburg	oder	von	
meiner	Person	gab	es	hierbei	nicht.	
Parallel	prüfte	ich,	als	Bürgermeister,	ob	gegenüber	Herrn	Ge-
ringswald	Schadensersatzansprüche	geltend	gemacht	werden	
können.	Dieses	Verfahren	ist	noch	nicht	abgeschlossen,	daher	
kann	und	will	ich	dazu	nichts	Weiteres	erläutern.	Es	ist	zudem	
meine	Amtspflicht,	solchen	möglichen	Ansprüchen	nachzu-
gehen.
Zum	Strafverfahren	des	Herrn	Geringswald	kam	es	am	10.	Mai	
2023	zur	Gerichtsverhandlung	mit	einem	Freispruch	des	An-
geklagten.	Das	Gericht	urteilte	„im	Zweifel	für	den	Angeklag-
ten“.	Obwohl	über	die	gesamte	Vertragszeit	niemand	Herrn	
Geringswald	bei	der	Ausübung	seiner	Kontrollaufgaben	in	der	
Heizanlage	gesehen	hatte,	besteht	die	Möglichkeit,	dass	er	
diese	Aufgaben	zu	anderen	Zeiten	erledigt	hat.	
Für	unsere	Mieter,	die	von	der	Heizanlage	versorgt	werden	
und	worden,	sind	allerdings	keine	umlagefähigen	Kosten	ent-
standen.	Die	zusätzlichen	Zahlungen	an	Herrn	Geringswald	
(über	die	WoBau	Waldenburg)	wurden	aus	der	Gemeinde-
kasse	bezahlt.	Aktuell	gibt	es	diese	„Zusatzzahlungen“	nicht.	
Die	Bauhofmitarbeiter	kümmern	sich	um	die	Heizanlage	 in	
derselben	Art	und	Weise,	wie	sie	es	schon	seit	 Jahren	 tun,	
und	sollte	ein	größerer	Defekt	entstehen,	wird	eine	Fachfirma	
hinzugezogen.	
Auch	die	 in	diesen	Prozess	 involvierte	Wohnungsbaugenos-
senschaft	aus	Waldenburg	ist	seit	1.	Januar	2021	nicht	mehr	
in	unserer	Gemeinde	beauftragt	(Beschluss	des	Gemeinderats	
vom	September	2020).	
In	dem	letzten	„Freie	Presse“-Artikel	wurde	ich	mit	den	Worten	
„einen	Haken	daran	machen“	zitiert,	das	trifft	auf	den	Strafpro-
zess	zu,	doch	in	Sachen	Schadenersatzansprüche	noch	nicht.	
Hier	steht	eine	Entscheidung	noch	aus.	
Holger Quellmalz, Bürgermeister Oberwiera
Auszug aus dem Jahresbericht 2018 des Sächsischen 
Rechnungshofs, Band 2 Kommunalbericht, Seite 68 
und 69:
Die	Gemeinde	Oberwiera	unterhielt	eine	Wärmeversorgungs-
anlage,	welche	überwiegend	gemeindeeigene	Objekte	(Woh-
nungen,	Gemeindezentrum,	Turnhalle	und	Kindergarten)	mit	
Wärme	versorgte.	 Im	 Jahr	2010	beauftragte	die	Gemeinde	
eine	Wohnungsgesellschaft	mit	der	Organisation,	Kontrolle	

und Betreibung der Heizungsanlage für 1.500 € je Monat. Bis 
September	2016	hatte	die	Gemeinde	für	diese	Dienstleistung	
insgesamt 120.000 € verausgabt. Der Auftrag war unbefristet. 
Der	Auftragsvergabe	war	keine	öffentliche	Ausschreibung	vo-
rausgegangen.	Die	Gemeinde	hatte	damit	die	vergaberecht-
lichen	Grundsätze,	wonach	Leistungen	i.	d.	R.	im	Wettbewerb	
zu	vergeben	waren,	nicht	beachtet.	
Die	Wohnungsgesellschaft	schloss	in	unmittelbarem	zeitlichem	
und	sachlichem	Zusammenhang	mit	ihrer	Beauftragung	einen	
Geschäftsbesorgungsvertrag	mit	dem	ehrenamtlichen	Bürger-
meister	der	Gemeinde	Oberwiera	als	Privatperson	über	die	
Führung,	die	Abrechnung	der	Wärmelieferung	und	alle	erfor-
derlichen	Kontroll-	und	Überwachungspflichten	der	Wärmever-
sorgungsanlage. Es war ein monatliches Entgelt i. H. v. 1.500 € 	
vereinbart.	
Der	Bürgermeister	ordnete	ab	dem	Hj.	2012	die	Entgeltzah-
lungen	an	die	Wohnungsgesellschaft	aus	dem	Gemeindehaus-
halt	an,	obwohl	ihm	bewusst	sein	musste,	dass	diese	Zahlungen	
die	Voraussetzung	für	die	Zahlung	seines	Entgeltes	aus	dem	
Geschäftsbesorgungsvertrag	waren.	Die	 Interessenkollision	
war	offensichtlich.	
Im	Rahmen	der	überörtlichen	Prüfung	kamen	erhebliche	Zwei-
fel	an	der	Erforderlichkeit	der	Beauftragung	der	Gesellschaft	
auf.	Nach	den	vorgelegten	Unterlagen	erbrachte	der	Bauhof	
der	Gemeinde	maßgebliche	Leistungen	im	Zusammenhang	
mit	dem	Betrieb	der	Heizungsanlage,	insbesondere	Kontroll-	
und	Überwachungsleistungen.	
Zudem	übernahm	innerhalb	der	bestehenden	Verwaltungsge-
meinschaft	eine	Mitarbeiterin	der	erfüllenden	Stadt	Leistungen	
im	Zusammenhang	mit	der	Heiz-	und	Warmwasserkostenab-
rechnung.	Eine	private	Firma	war	zudem	seit	Juli	2010	mit	der	
jährlichen	Wartung	der	Heizungsanlage	betraut	und	erhielt	
hierfür ein Entgelt von 2.300 € zzgl. MwSt. pro Wartung. Es 
blieb	insbesondere	unklar,	welche	Leistungen	der	ehrenamt-
liche	Bürgermeister	 im	Auftrag	der	Gesellschaft	 tatsächlich	
erbringen	musste	und	tatsächlich	erbrachte.	
Im	 Ergebnis	 der	 überörtlichen	 Prüfung	 kann	 nicht	 ausge-
schlossen	werden,	dass	die	vertragliche	Vereinbarung	mit	der	
Gesellschaft	nur	zustande	kam,	um	dem	Bürgermeister	ein	
zusätzliches	Einkommen	zu	verschaffen.	Es	 ist	 jedoch	nicht	
zulässig,	dass	sich	ein	ehrenamtlicher	Bürgermeister	seinen	
Aufwand	für	Verwaltungstätigkeiten	der	Gemeinde	über	die	
ihm	 zustehende	 Aufwandsentschädigung	 hinaus	 erstatten	
lässt.	Die	Aufgaben	der	Mitgliedsgemeinde	Oberwiera	waren	
im	Umfang	gem.	§	36	Abs.	3	i.	V.	m.	§§	7	und	8	SächsKomZG	
auf	die	erfüllende	Stadt	übergegangen	bzw.	von	dieser	nach	
Weisung	zu	erledigen,	sodass	sich	der	Aufgabenumfang	des	
ehrenamtlichen	Bürgermeisters	reduziert	hätte.	Für	die	Aufga-
ben,	die	dem	ehrenamtlichen	Bürgermeister	weiterhin	oblagen	
(z.	B.	Aufsicht	über	gemeindliche	Einrichtungen,	Ausfertigung	
von	Satzungen,	Vorsitz	im	Gemeinderat),	erhielt	er	eine	Auf-
wandsentschädigung	nach	Maßgabe	der	KomAEVO.	Mit	dieser	
war	sämtlicher,	durch	das	Amt	allgemein	verursachter	erhöhter	
persönlicher	Aufwand	abgegolten.	
Der	ehrenamtliche	Bürgermeister	der	Gemeinde	Oberwiera	
teilte	im	Rahmen	der	Stellungnahme	zum	Entwurf	des	Jahres-
berichtsbeitrages	mit,	dass	 ihm	aufgrund	der	überörtlichen	
Prüfung	die	Unzulässigkeit	des	Vertragsschlusses	klar	gewor-
den	sei.	Er	werde	den	Geschäftsbesorgungsvertrag	über	die	
technische	Betreuung	beenden	und	sich	künftig	ausschließlich	
seinen	kommunalen	Aufgaben	als	Bürgermeister	widmen.
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Sie kommen, wenn ein umgefallener 
Baum die Straße blockiert oder dein 

Haus unter Wasser steht. Und sie sind 
natürlich da, wenn’s irgendwo brennt: 
Die Feuerwehrfrauen und -männer der 

FFW Oberwiera! Doch wer sind die 
eigentlich? Und haben die noch ein 

Leben außerhalb der Feuerwehr? Hier in 
den Wierataler Nachrichten stellen wir 
euch unsere Mitglieder vor. Viel Spaß 

beim Kennenlernen! 

Kennst du unsere 
Feuerwehr? 

Feuerwehrmann  

seit: 2007 

Helfer gesucht!
In	unserer	Turnhalle	muss	das	Parkett	entfernt	werden.	Für	
diese	Aufgabe	suchen	wir	noch	freiwillige	Helfer,	die	Lust	
haben,	uns	zur	Hand	zu	gehen.	
Interessenten	können	hierzu	 in	der	Woche	vom 12. bis  
17. Juni 2023 (Montag bis Freitag, ab 17:00 Uhr, und 
Samstag, ab 09:00 Uhr)	in	die	Turnhalle	kommen.	Bitte	eine	
Zange	mitbringen!

Hinweis aus der Verwaltung
Für	Ordnungsangelegenheiten	der	Gemeinde	Oberwiera	ist	bis	
Ende	August	2023	Frau	Diana	Pohlers	zuständig.	
Sie	ist	unter	der	Telefonnummer	037608	12333	und	per	E-Mail	
d.pohlers@waldenburg.de	erreichbar.

Passbilder vor Ort
Es	 können	 zu	 einem	 bestimmten	 Termin	 Passbilder	 (auch	
biometrisch)	 direkt	 in	 der	 Gemeindeverwaltung	 Oberwiera	
gemacht	werden.	Die	Lieferzeit	beträgt	eine	Woche	und	die	
Kosten	für	vier	Passbilder	betragen	13,-	Euro.	Die	nächsten	
Termine	sind	jeweils	am	Dienstag, 27. Juni und 28. Juli 2023, 
15:30 Uhr, oder	nach	individueller	Vereinbarung	bei	Ihnen	zu	
Hause	(+10,-	Euro).	
Bitte	Voranmeldung	in	der	Gemeinde	unter	Tel.	037608	22926	
oder	per	E-Mail	an	aj-fotografie@web.de.	Wir	bitten	Sie	aber,	
sich	mindestens	einen	Tag	zuvor	bei	uns	oder	der	Fotografin	
anzumelden,	um	eine	bessere	Planung	zu	gewährleisten.
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Vereinsnachrichten/Veranstaltungen ... .

Glückwünsche .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bücherei 
Öffnungszeiten 

Die	Bücherei	 ist	am	Donnerstag,	dem	
8.	Juni	2023,	in	der	Zeit	von	16:00	bis	
18:00	Uhr,	geöffnet.

Fußballfans aufgepasst
Ein	besonderer	Leckerbissen	für	Fußballfans	erwartet	euch	am 
Samstag, dem 24. Juni 2023, ab 12:00 Uhr,	auf	dem	„Karli-
platz“,	ehemals	„Roter	Hügel“	in	Meerane.

Beiträge für die Wieratalnachrichten
Wer	Artikel,	Anzeigen	oder	Ähnliches	für	die	Wieratalnach-
richten	hat,	kann	diese	gern	per	Mail	an:	
redaktion@gemeindeoberwiera.de	
zu	uns	senden.	Die	Redaktion	behält	sich	vor,	Beiträge	ggf.	
zu	kürzen/ändern	bzw.	zurückzuhalten.

Hallo, liebe Senioren!
Nachdem	wir	eine	kurzweilige	Ausfahrt	hatten,	steht	nun	das	
Datum	unserer	nächsten	Veranstaltung	fest	–	und	zwar	wird	
es	wie	jedes	Jahr	ein	Grillabend	werden.	Diesmal	wird	er	am	
Donnerstag,	dem	13.	Juli	2023,	um	17:00	Uhr,	im	Hof	von	Frau	
Stefanie	Belgert	auf	der	Terrasse	(ehemaliges	Lehrlingsheim)	
stattfinden.	Sollte	das	Wetter	nicht	schön	sein,	bekommen	wir	
unentgeltlich	einen	Raum	zur	Verfügung	gestellt.
Übrigens	haben	wir	2008	dort	unser	Weihnachtsliedersingen	
mit	Frau	Paproth	veranstaltet	(da	in	der	Bürgerstube	Bauar-
beiten	stattgefunden	haben)	und	Herr	Schneider	hat	uns	mit	
seiner	Lebensgefährtin	dort	gut	bewirtet	und	auch	einiges	
zum	Besten	gegeben.	Wir	waren	34	Personen,	und	allen	hat	
es	gefallen.
Auf	unseren	Wunsch	hin	hat	Frau	Belgert	zugesagt,	uns	die	
umgebauten	Räume	zu	zeigen,	das	wird	wohl	nicht	nur	dieje-
nigen	interessieren,	deren	Arbeits-	oder	Lehrzeit	zum	Teil	dort	
auf	diesem	Hof	stattgefunden	hat.
Anmeldung	bitte	bald.
Freundliche Grüße von Marlis Heinke (20319),  
Bernd Heimer (15506) und Karin Blei (20093)

Wenn aus Liebe Leben wird,  
bekommt das Glück einen Namen

Am	2.	Mai	2023
wurde Frieda Emilia Ebert	geboren.
Der	Bürgermeister,	die	Gemeinderäte	und	
die	Wierataler	Nachrichten	gratulieren	den	Eltern	aufs	Herz-
lichste	und	wünschen	Gesundheit,	Glück	und	Freude	mit	dem	
neuen	Erdenbürger.

Das	 letzte	Punktspiel	der	Kreisklasse	der	SGSO	(Schönberg/
Oberwiera)	gegen	den	Meeraner	SV	3	findet	auf	dem	ehema-
ligen	„Roten	Hügel“,	dem	Sportplatz	hinter	der	Stadthalle	in	
Meerane,	statt.	
Dieser	Platz	wurde	von	begeisterten	Fußballfans,	mit	Zustim-
mung	der	Stadt	Meerane,	in	vielen	Stunden	freiwilliger	Arbeit	
wieder	bespielbar	gemacht,	um	diesem	ehemals	so	berühmten	
Platz	–	die	älteren	Fußballfans	werden	sich	an	viele	Spiele	von	
Fortschritt	Meerane	erinnern	–	noch	einmal	die	Ehre	zu	erwei-
sen.	Dafür	werden	Fußballfreunde	aus	der	ganzen	Republik	
erwartet,	um	ein	echtes	Fußballspektakel	daraus	zu	machen.
Der	Anstoß	erfolgt	12:00	Uhr	(Einlass	ab	10:30	Uhr)	und	natür-
lich	ist	für	Verpflegung	gesorgt.

Informationen vom Motorsportverein
Räumlichkeiten zu vermieten

In	unserem	Vereinsgebäude	am	Sportplatz	stehen	ab	sofort	
Räumlichkeiten	für	bis	zu	120	Personen	zur	Vermietung	für	
Feierlichkeiten	und	ähnliche	Anlässe	zur	Verfügung	(ehemals	
Schützenverein).	
Eine	genauere	Vorstellung	erfolgt	in	der	nächsten	Ausgabe	der	
Wieratalnachrichten.
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Dorffest Neukirchen
Wir	laden	herzlich	ein:	am 
Samstag, 1. Juli 2023, ab 
15:30 Uhr, zu	Kaffee	und	
hausgebackenem	Kuchen	
der	Neukirchener	Frauen,	
für	die	Kinder	Spiel	und	
Spaß	den	ganzen	Nach-
mittag	und	ab	19:00	Uhr	
Live-Musik	 und	 Unter-
haltung	 mit	 dem	 Duo	
„Fischer	&	Folk“

Auf	zahlreiche	Gäste	und	ein	paar	schöne	gemeinsame	Stun-
den	freut	sich	
der Neukirchener Dorfleben e. V.

Neues aus dem Kegelverein Oberwiera e. V.
In	diesem	Jahr	können	wir	uns	über	die	Neubildung	der	Kin-
dergruppe	„Kegelmäuse“	freuen.	Durch	das	Engagement	zwei-
er	Kegelfreundinnen	können	die	Kinder	wöchentlich	mit	Spaß	
und	Freude	ein	paar	Kugeln	schieben	und	so	einen	schönen	
Nachmittag	erleben.	20	Kinder	und	79	Erwachsene	sind	damit	
aktuell	in	unserem	Verein	organisiert.

Landschaftspflegeverband Westsachsen e. V.
Mähen mit der Handsense

Schluss	mit	Mähroboter	und	Co!	Hier	lernt	ihr	eure	Wiese	scho-
nend	und	naturverträglich	zu	mähen.	Eigene	Sensen	können	
mitgebracht	werden.	Bitte	denkt	an	festes	Schuhwerk	und	für	
den	Fall	der	Fälle	wetterfeste	Kleidung.
Wann:	 24.06.2023,	08:00	–	12:00	Uhr		

(Anmeldung	erforderlich,	TN-Zahl	begrenzt)
Kursgebühr: 75,00 €/Person in bar, Selbstversorgung
Treffpunkt:	 Abteistraße	10,	09353	Oberlungwitz		

(Wiese	am	Hirschgrundbach)
Referent:	 Mario	Knoll,	Mobil	0175	8648026
Anmeldung: info@lpv-westsachsen.de,	Tel.	03762	75935-0

NaturTour – Vogelstimmenwanderung  
„Bildhölzer im Werdauer Wald“

Am	Samstag,	10.	Juni	2023,	
lädt	der	 Landschaftspflege-
verband	 Westsachsen	 e.	 V.	
gemeinsam	 mit	 dem	 Orni-
thologen	 und	 Gebietsken-
ner	 Jens	 Halbauer	 zu	 einer	
Vogelstimmen-NaturTour	 in	
den	Werdauer	Wald	ein.
Treffpunkt	 ist	 die	 Gaststätte	 Weidmannsruh,	 Anfahrt	 über	
Reudnitz	„Waldautobahn“.	Von	dort	aus	geht	es	in	das	direkt	
angrenzende	EU	Schutzgebiet	„Bildhölzer	im	Werdauer	Wald“,	
einem	naturnahen	Hainsimsen-Buchenwaldbestand.	Vor	allem	
Vogelarten	der	Laubwälder	werden	hier	zu	hören	und	mit	et-
was	Glück	auch	zu	sehen	sein.	Das	Schutzgebiet	beherbergt	
natürlich	noch	mehr	spannende	Tierarten,	wie	z.	B.	Haselmaus,	
Wildkatze	und	Mopsfledermaus.	Die	Darstellung	der	ökolo-
gischen	Zusammenhänge	dieses	Waldlebensraumes	und	des-
sen	forstliche	Bewirtschaftung	runden	diese	NaturTour	ab.
Wann: 	 10.06.2023,	08:00	–	09:30	Uhr		

(Anmeldung	erwünscht)
Treffpunkt: 	 Weidmannsruh	(Parkplatz	Gaststätte),		

08412	Werdau
Referent: 	 Jens	Halbauer
Veranstalter:	Landschaftspflegeverband	Westsachsen	e.	V.,	

Kreisnaturschutzstation	Gräfenmühle,		
Pestalozzistr.	21	a,	08459	Neukirchen/Pleiße

Anmeldung: info@lpv-westsachsen.de,	Tel.	03762	75935-0
Foto:	Jens	Halbauer

Flugplatzfest Göpfersdorf
Am 10. und 11. Juni 2023	findet	dieses	Jahr	unser	23.	Flug-
platzfest	auf	dem	Flugplatz	in	04618	Göpfersdorf	statt.	Jährlich	
besuchen	ca.	1.000	bis	2.000	Besucher	unser	Fest	und	erfreuen	
sich	an	den	Vorführungen	und	dem	bunten	Programm.
Jeweils	ab	10:00	Uhr	bieten	wir	unseren	Gästen:
•	Motor-	und	Segelkunstflug
•	Fallschirmspringer
•	Oldtimerflüge,	Vorführungen
•	Ausstellung/Vorführung	der	Vereinstechnik
•	Informationen	zum	Flugsport
•	Mitfluggelegenheit	für	flugsportinteressierte	Gäste
•	Hüpfburg,	Trampolin
•	Start	Heißluftballon	(witterungsabhängig)
•	Versorgung	mit	Speisen	und	Getränken
Moderate Preise für Eintritt (4,00 €, Kinder bis 12 Jahre frei) und 
Verpflegung	machen	einen	Besuch	des	Festes	auch	für	größere	
Familien	erschwinglich.	Keine	Parkgebühren!	
Eckhard Rönnecke, 1. Vorsitzender
Flugsportverein Altenburger Land e. V.
Tel.	0160	3656520

Viel	Spaß	hatten	die	Kinder	bei	ihrem	ersten	Vereinswettkampf	
am	28.	April	2023.	Es	erkämpften	sich	den
1.	Platz	 Jannes	Vogel	
2.	Platz	 Oliver	Klenner
3.	Platz	 Alena	Heinig
Auch	die	Erwachsenen	fanden	an	diesem	Tag	wieder	ihren	Ver-
einsmeister.	Hier	belegte	bei	den	Frauen	den
1.	Platz	 Sophie	Liesch
2.	Platz	 Birgit	Graichen
3.	Platz	 Sandy	Winkler
Bei	den	Herren	belegten	den
1.	Platz	 Rainer	Stelzer
2.	Platz	 Thomas	Häcker
3.	Platz	 Claus	Wunderlich
In	der	Gruppenwertung	erzielte	den
1.	Platz	 KV86
2.	Platz	 Feuchte	Kugel
3.	Platz	 Schwankende	Kugel
Herzlichen	 Glückwunsch	 an	 alle	 Platzierten	 und	 weiterhin	
schöne	gemeinsame	Kegelstunden.
Der Vorstand
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Naturcamps des Uni im Grünen e. V.
Seit	über	15	Jahren	organisiert	der	Uni	 im	Grünen	e.	V.	all-
jährlich	naturnahe	Feriencamps	für	Kinder	und	Jugendliche,	
die	es	lieben,	draußen	zu	sein.	Dabei	gibt	es	viel	frische	Luft,	
einprägsame	Naturerlebnisse,	„Aha“-Momente	beim	Entde-
cken	natürlicher	Prozesse	und	Zusammenhänge	sowie	neue	
Freunde,	Spiel	und	Spaß.
Den	Anfang	macht	das	Mädchencamp vom 9. bis 15. Juli 2023	
für	Mädchen	zwischen	acht	und	16	Jahren.	Egal,	ob	der	Bau	
kleiner	Holzhocker	oder	eines	Insektenhotels,	die	Herstellung	
von	Lebensmitteln	oder	die	Reparatur	des	eigenen	Fahrrads	
–	all	das	ist	auch	für	Mädels	kein	Problem.	Hierfür	geht	es	in	
die	Lausitz	nach	Döschko	an	die	Spree.
Zwei	Tage	später,	vom 17. bis 23. Juli 2023,	startet	auch	schon	
das	Survivalcamp	am	gleichen	Ort.	Hier	erwarten	die	Acht-	bis	
18-Jährigen	z.	B.	Orientierungsübungen,	das	Schnitzen	von	
eigenem	Besteck,	Pflanzenkunde,	aber	auch	der	richtige	Um-
gang	mit	Feuer.
Den	Tag	darauf	lädt	das	Wander-/Outdoorcamp vom 24. bis 
30. Juli 2023	nach	Osten	ins	Zittauer	Gebirge	und	nach	Tsche-
chien	ein.	Geboten	werden	Klettersteige,	interessante	Felsfor-
mationen,	 blühende	 Wiesen,	 Seen,	 Berghütten	 sowie	 wilde	
Pflanzen	und	Tiere.	Voraussetzung	für	die	zehn-	bis	20-jährigen	
Teilnehmer	sind	Mut	und	Höhentauglichkeit.
Den	Abschluss	bildet	nach	kurzer	Pause	das	Bauernhofcamp 
vom 5. bis 11. August 2023.	Hierfür	lädt	der	Hof	Blumberg	in	
Oberwiera	alle	Acht-	bis	Zwölfjährigen	zum	Erkunden	ein.	Ob	
Tiere	füttern,	Eier	aus	dem	Stall	holen	oder	mit	den	Kaninchen	
kuscheln	–	hier	ist	immer	etwas	los.	Ein	Ausflug	auf	den	Pferde-
hof	im	Nachbardorf	sowie	gemeinsames	Kochen	mit	Gemüse	
vom	eigenen	Hof	runden	das	Programm	ab.
Ausführlichere	Informationen	sowie	Anmeldeformulare:		
www.uni-im-gruenen.de	unter	Angebote	>	Feriencamps.

Schreiben und Tanzen –  
Wie passt das zusammen? 

Sehr	gut	sogar,	 findet	die	Heil-	und	Integrationspädagogin	
Claudia	Meier,	die	am	28.	April	2023	das	Projekt	„Schreibtanz“	
in	der	Klasse	1	der	Grundschule	 „Thomas	Müntzer“	Remse	
durchführte.	

Aus der Grundschule .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aus der Kirchgemeinde .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kirchgemeinde Oberwiera-Schönberg 
www.kirche-os.de

28. Mai 2023 – Pfingstsonntag
09:00	Uhr		 Niederwiera
29. Mai 2023 – Pfingstmontag
10:00	Uhr	 Callenberg,	gemeinsamer	Gottesdienst		

mit	allen	Chören
4. Juni 2023
09:00	Uhr		 Oberwiera,	Prädikant	A.	Mühler
09:00	Uhr		 Pfaffroda,	Pfarrer	S.	Lange
11. Juni 2023
09:00	Uhr		 Neukirchen
10:15	Uhr		 Tettau,	Jubelkonfirmation
18. Juni 2023
09:00	Uhr		 Niederwiera
14:30	Uhr		 Schönberg,	Sommerfest	im	Pfarrgarten
17:30	Uhr	 Gospelkonzert	in	der	Kirche	Schönberg		

mit	„Colours	of	Soul“	aus	Altenburg
24. Juni 2023 – Johannestag
17:30	Uhr		 Oberwiera
18:30	Uhr		 Schönberg
25. Juni 2023
10:00	Uhr		 Pfaffroda,	Dorffest

Die	Erstklässler	und	ihre	Klassenlehrerin	waren	gespannt,	was	
sie	an	diesem	Tag	Neues	kennenlernen	würden.	Frau	Meier	
fragte	die	Kinder	zuerst,	was	denn	alles	im	Wort	„Schreibtanz“	
enthalten	 sei.	 „Bewegung,	 Stift	 und	 Musik“	 waren	 richtige	
Antworten	der	Schülerinnen	und	Schüler	und	begleiteten	sie	
durch	das	Projekt.	

In	den	vier	Themenbereichen	Vulkan,	Krongelidong,	Kreise	und	
Achten	sowie	Robot	 lernten	die	Kinder	sich	zu	unterschied-
lichen	Musikstücken	mit	dem	Körper	und	schließlich	mit	dem	
Stift	auf	dem	Papier	zu	bewegen.	Am	Ende	der	vier	Unterrichts-
stunden	waren	alle	etwas	erschöpft,	aber	auch	begeistert.	

Manche	Kinder	wollten	unbedingt	ihre	Bilder	am	gleichen	Tag	
noch	mitnehmen,	obwohl	es	beim	Schreibbewegen	mehr	um	
die	Tätigkeit	als	das	Ergebnis	geht.
Klassenleiterin C. Carnet
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